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RS Vwgh 1999/3/25 97/15/0030
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.1999

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §230 Abs7;

BAO §232;

Rechtssatz

Eine Gefährdung oder Erschwerung der Einbringung iSd § 230 Abs 7 BAO ist aus den gleichen Gründen anzunehmen,

welche bei noch nicht vollstreckbaren Abgabenforderungen zur Erlassung eines Sicherstellungsauftrages gem § 232

BAO Anlass geben können (Hinweis Stoll, BAO-Kommentar, 2390).
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